
 

 

 

 

 

Entsorgung von Erdaushub, Abbruchmaterial 

und Baustellenabfällen im Landkreis Heilbronn   

 

Erdaushub 

Kleinmengen (bis max. 2 m³) an unbelastetem Erdaushub können von Privathaushalten in den 

Entsorgungszentren Eberstadt oder Schwaigern-Stetten angeliefert werden. 

 

In der Deponieverordnung § 7 Absatz 3 ist festgelegt, dass ab 01.01.2024 grundsätzlich kein 

unbelasteter Erdaushub auf Deponien abgelagert werden darf, sondern zwingend die im 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) festgelegte Hierarchie „Verwertung vor Beseitigung von Abfällen“ 

umgesetzt werden muss. 

Das bedeutet, dass Sie Ihre Erde einer Verwertung, z.B. über Verwerterfirmen, Erdbaufirmen oder 

Steinbrüche, zuführen müssen. 

Die Verwerterfirmen geben Auskunft darüber, welche Voraussetzungen für die Annahme von 

unbelastetem Erdmaterial erfüllt sein müssen und in welchen Fällen labortechnische 

Untersuchungen des Erdmaterials erforderlich sind. 

 

Falls Ihre Erde verunreinigt ist oder nachweislich nicht verwertet werden kann, ist eine Entsorgung 

auf der Deponie Eberstadt (DK0) möglich. Auf der Deponie Eberstadt wird nur nicht verwertbare 

Erde aus dem Landkreis Heilbronn angenommen. 

Um Erdmaterial auf der Deponie annehmen zu können, muss eine grundlegende Charakterisierung 

mit den notwendigen Untersuchungen gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2a Deponieverordnung vorgelegt 

werden, die auch Nachweise über eine zuvor durchgeführte Verwertungsprüfung enthalten muss. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Abfallwirtschaft Landkreis Heilbronn 

(www.aw-landkreis-heilbronn.de, siehe unsere AW, Abfallwirtschaft, Entsorgungseinrichtungen und 

Erddeponien). 

 

Abbruchmaterial von Gebäuden und Baustellenabfälle 

Gebäude sind so zurückzubauen, dass die anfallenden Abfallfraktionen (mindestens Glas, 

Kunststoff, Metalle, Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische, Baustoffe auf Gipsbasis, Beton, Ziegel, 



Fliesen und Keramik) getrennt gesammelt und befördert werden können. Die Verpflichtung zur 

getrennten Sammlung der Abfälle gilt auch bei Neu-, Um- und Ausbau. Näheres hierzu, 

insbesondere zu den erforderlichen Dokumentationspflichten, kann der Gewerbeabfallverordnung § 

8 und § 9 entnommen werden. Die Abfälle sind getrennt zu sammeln und bei Verwerterfirmen oder 

bei Sortieranlagen für Gewerbemüll bzw. Baustellenabfall abzugeben. 

 

Asbestzementabfälle/Mineralwolle werden auf der Deponie „Vogelsang“ der Stadt Heilbronn 

angenommen. Informationen und Vorgaben finden Sie unter:  

https://abfallwirtschaft.heilbronn.de/deponie-vogelsang  

 

Reststoffe beim Straßen- und Tiefbau 

Beim Straßen- und Tiefbau müssen Materialien, wie Asphalt, mineralischer Straßenaufbruch, 

Randsteine aus Beton oder Natursteinen und Beton, in Fraktionen getrennt und verwertet 

werden. Auch teerhaltiger Straßenaufbruch muss verwertet werden. 

 

Gefährliche Abfälle 

Gefährliche Abfälle sind in der Regel wassergefährdende Stoffe flüssiger, pastöser oder fester Art. 

Dazu zählen auch verunreinigte Böden und kontaminierter Bauschutt. Die Entsorgung dieser 

Sonderabfälle obliegt dem Eigentümer. Auskünfte erteilt das Landratsamt – Abfallwirtschaft.  

 

Sie haben noch Fragen? 

Die Abfallwirtschaft im Landratsamt Heilbronn berät Sie gerne. 

 

Abfallberatung: 07131 994 – 560 

Beratung für Erdanlieferungen: 07131 994 – 148 

 

 

Abfallwirtschaft 

Landkreis Heilbronn 

Lerchenstraße 40  |  74072 Heilbronn 

Tel.: 07131 994-360 

E-Mail: abfallwirtschaft@landratsamt-heilbronn.de 

WWW.AW-LANDKREIS-HEILBRONN.DE 

 

 

  

https://abfallwirtschaft.heilbronn.de/deponie-vogelsang


 

Sortier- und Aufbereitungsanlagen 
(Bitte beachten Sie, dass wir die Aktualität unten genannter Rufnummern trotz sorgfältiger Kontrolle nicht 

garantieren können.) 

 

Baustoffaufbereitungsanlagen 

für vorsortiertes Material  

• Talheim, Robert-Bopp-Str. 2  

Fa. RetroLith GmbH  

Telefon: 07133 9004327  

• Talheim, Steinbruch bmk Bopp  

Telefon: 07133 1860  

• Ilsfeld, Steinbruch bmk Bopp  

Telefon: 07133 1860  

• Heilbronn, Albertistraße 28  

Fa. HBR GmbH & Co. KG  

Telefon: 07131 163059  

• Gundelsheim,  

bws Steinbruchbetriebe  

Telefon: 06269 8591  

• Schöntal-Berlichingen,  

Schotterwerk Hohenlohe-Bauland  

Telefon: 06291 64140  

• Öhringen-Baumerlenbach,  

Steinbruch Fa. Schäfter*  

Telefon: 07948 518  

• Öhringen-Unterohrn,  

Steinbruch bmk Kleinknecht  

Telefon: 07941 92150  

• Bretzfeld-Bitzfeld,  

Fa. Hohenloher Asphaltwerke  

Telefon: 07946 7730  

(nur Annahme von Asphalt)  

• Gemmingen,  

Steinbruch Fa. Reimold 

Telefon: 07267 91200  

* keine Annahme von Asphalt  

 

 

 

 

 

Altholzverwertung  

• Pfaffenhofen, Stettenklingenhof  

AKG Achauer Kompostierungs 

GmbH & Co. KG  

Telefon: 07046 880860 

• Schwaigern, Industriestraße 8 

Fa. Kurz Recycling GmbH  

Telefon: 07138 97350 

• Heilbronn, Austraße 167  

Fa. Kurz Recycling GmbH  

Telefon: 07131 7455020  

Gewerbemüll- und 

Baustellenabfallverwertung  

• Schwaigern, Industriestraße 8 

Fa. Kurz Recycling GmbH  
Telefon: 07138 97350  

• Kirchardt, Fürfelderweg 7  

BUZ Bodenumschlagszentrum 

Telefon: 07266 91420 

• Heilbronn, Benzstraße 17 

Fa. ALBA Heilbronn-Franken  

GmbH & Co. KG  

Telefon: 07131 95200 

• Heilbronn, Benzstraße 17  

Fa. ALBA Heilbronn-Franken  

GmbH & Co. KG  

Telefon: 07131 95200 

• Talheim, Robert-Bopp-Str. 2  

Fa. RetroLith GmbH  

Telefon: 07133 9004327 

• Heilbronn, Austraße 167  

Fa. Kurz Recycling GmbH  

Telefon: 07131 7455020 

• Talheim, Schindersgrube 1  

Fa. RT Löchner GmbH  

Telefon: 07133 901820 

 



Entsorgungszentren im Landkreis Heilbronn 

   Deponie   Öffnungszeiten 

  1. Entsorgungszentrum 

  Eberstadt 

  Erddeponie „DK 0“ 

  Dienstag – Freitag: 
  08:00 – 12:00 Uhr 
  13:00 – 16:15 Uhr 
  Gewerbliche Erdanlieferungen nur bis 
   Freitag, 12:00 Uhr  

  Samstag: 
  08:00 – 13:15 Uhr 
  Samstags keine gewerblichen Erdanlieferungen 

  2. Entsorgungszentrum 

  Schwaigern-Stetten  
   

  Dienstag – Freitag: 
  08:00 – 12:00 Uhr  
  13:00 – 16:15 Uhr  
  Samstag: 
  08:00 – 13:15 Uhr 

 

Beratung für Erdanlieferungen: 07131 994 – 148 

 
Kleine Mengen (bis max. 2 m3) Bauschutt (Beton, Ziegel) können in den Entsorgungszentren angeliefert werden. Größere Mengen 

Bauschutt oder gewerbliche Anlieferungen von Bauschutt müssen direkt über einen Verwerterbetrieb entsorgt werden. 

 

Deponiegebühren 2026 im Landkreis Heilbronn  

Müllannahmestelle/Erddeponien Eberstadt und Schwaigern-Stetten (mit Waage)  

Abfallarten  Gebühren in € / Tonne  

11 Abbruchmaterial zum Wegebau                20,00  

12 Abbruchmaterial nicht zum Wegebau             124,00  

20    Erde bis DK 0                                                                                                    26,00  

25    Holz A I bis A III               140,00  

 281  Holz A IV    280,00  

  30          Gewerbliche Anlieferungen von Baum- und Heckenschnitt, Laub und Gras; Gartenabfälle  60,00 
42  Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnliche Abfälle, Baustellenabfälle usw. (nur Mengen bis max. 800 kg)                       320,00 

81 Pkw-Reifen je Stück                   4,00  

82 Lkw-Reifen (bis 13 R 22,5) je Stück               15,00  

83 Lkw-Reifen (größer 13 R 22,5) je Stück                30,00  

84 AS-Reifen bis 1,20 m je Stück                15,00  

85 AS-Reifen von 1,20 m bis 1,60 m je Stück               30,00  

86 AS-Reifen größer 1,60 m je Stück               50,00  

   1  Pauschale für Anlieferungen im Pkw-Kofferraum bis zu einer Fahrzeughöhe   17,00  
von 1,65 m (ausgenommen sind Pritschenfahrzeuge); je Anlieferung  

1000        Pauschale für Anlieferungen im PKW bis zu einer Fahrzeughöhe von 1,65 m, die über den Kofferraum                    34,00 

                hinausgehen (ausgenommen sind Pritschenfahrzeuge); je Anlieferung      

 

Die Gebühren werden je angefangene 10 kg berechnet und auf volle Euro-Beträge gerundet. Als Mindestgebühr für Erde Z 0 bis DK 0, 

Abbruchmaterial zum Wegebau, Holzabfälle A I bis A III werden 10,00 € erhoben, für pflanzliche Abfälle werden 10,00 € erhoben. 

Als Mindestgebühr für Abbruchmaterial nicht zum Wegebau werden 20,00 € erhoben. Als Mindestgebühr für gewogene 

Anlieferungen von Hausmüll, Sperrmüll, hausmüll-ähnlichen Abfällen und Baustellenabfällen sowie Holz A IV unter 200 kg 

werden 34,00 € erhoben. Für nicht gewogene Kleinstmengen (10 l Eimer, 1 Waschbecken, 1 Toilettenschüssel) werden pauschal 3,00 

€ erhoben.  

 

 

Stand: Januar 2026 


